
,

«

» fürdenKreiTSszMarienburg Westpr.
HErscheintMittwoch und Sonnabend Abend.

geehrt nm«427294,48 Ja und beträgt

,

r» 28»sz Marienburg,den «12. April.
,

I905,v

Landratlcche Bekauntmachuugew
I« Ms -

Nkp I. .

«

. MAricUZMO den 31« 1905.
L

2093250 ooÆ

v

-

«

ebericht
·

..

- —

·

"

Gefäss-Zr »

«

b. siadnsche 1817004,26 3910254,26-e

Kreis-Sparkassedes Frei-YesMarienburg für 1904. 2«

guthabmM Schwschemdamhm
.

1430550«20 k-

«

,
Geldverkehr bei der Kassegestalten folgendermaßen:

3-

d Ukhaken
an Wechsel· UTZd

.

Es sind eingegangen
·

» 4683794,14-- THE-U
«

.

22775s00 ·-

.

asggzgebm 458544268 ;
4. Kapitalbestand km Jnhaserpapieren 1732212,84 ,,

.

« x s e MW «5.Angstehende Zinsenfoxdernngen 77888,57 »

. n
«

—

» zR MUM U
»

« 6. Reserve-Fonds 372563,10 »

Muß-U UEM ch
,

, »

-

7. Wert des Inventakinmg 6359,34 »

l

«
-

.

-

N

I. Die Ecnnahmen:·:3 8. Baker Kassenbeftand 98351,46 .

.

SapgraeritzkgäxlählteEM-»
-

sz

« »

»

- Summa der Aktion 7650954,77 Ja

.

s ist-Ist c QUCZMM 222989i92 »

«

O
- «1.Gut aben der si l

"

’

2s ZslkkckssztthktcHypothekeuwtlehm 249047s21 « 2. KursdifferenzbFiUdTIIMAZethpapierennjågåäzg
M

3« ZurückeeeeblteSchuldschcindarlehen
«

«

208052.38 » «3. Lombarddarleheu . 50000"00
«

4. Zenker-kennteWochen-innen- . ; 1390,s-00 .-, 4. Reserve-Fonds 372563110jj -

g« LHJBLVHIZEHMögggsggs’- Gefchäftsgewinnzum Reserve-Fendz 2i190,50 ,,

7JVereine-TakteZinsen s280199«09
«

»
s

.

Summa M Passiva 7650954«77 «

8 ZinsenM- RCMMFMW 12958s00
» Am Schlusse den Votxnhrez betrug das Gut-

«

« -

,

s »
.

·

-9. Ging-Kent- der Reichgbank 1028727,3-4 «

Wen der Echger
«

6766527«01 «

Io; kaositwwmst Preußmbagk 289125 13 Jan Geschäftzxahr1904 sendnen eingelegt 1815535,53 » »

n. Lombqwdarkehm,
—

» »

295000s00
» An Ziner sind zngescheieben

»

222989 92 »

. , »
w-

Zum Reserve-Fonds 57994’71 "X lDaggen sin abgehoben Igcljåggzzg
. Vs

·

s z 181—5,1.18,

E »
«

- ,

14
mcheche Eswhmm

162287«72 «- Das Guthaben der Emleger hat sichalso ver-s
«

- BarbeftandibeIVorjahreS »

—

«

- Stimme der Einnahmen 4683794«,14Je »

II. Die Ausgaben:
am 31. Dezember 1904 7193821,49 »

» Der Einlagenverkehr gestalten sich in den einzelnen Monaten
1611230,97 M

«

Bl-
«

Der Vermögensstand.

Dezember1904 folgendermaßen:
der Kreis-Sparkasseftelleficham

I- ZenückgezahkteSpareinlagm wie folgt: . »

2. ZugeschechemZzzzsm . 222989«92 »
- Einzehlnngen Abhebnngen

Ausgezehne Zinsen .
11581,o4 ,,

Jannar 194709,55 Je 135695,84 Je

·

4. AusgelieheneKapital-im ,- Februar
,

-

. 106891,94 » 112224,.»29 ,,"
.

Na. Hyppxzeeesdmehen
,

647400,00 ,, März 107668».48 » 150451,86 ,,

- b. Schnldscheisdmlehen
— «

263975,00 »
Apkfl

«

132458-17 »
«

186896,16 »«

. e-. Wechselvetrshm, 1000,oa »
Mai 179219.07 ,- 19«9447,06 »

s

d. Lameseddqxleeen — 21000z00-» JMX 99633.84 » 114381,82 »

5· Für nngetnnfte Wertpapiere 98400.00 ,,
JUIi 134051-14 » H17198-33.»

6- Eins-Konto der Reichebnnk 1028727,34 »
AUSUst 214821-49 - 100029-65 »

7svDepositewsonto der Prenßenbank 289125,13 »
STEPMUBer 167-680,37 ;- 167301-88 »

s-

8s anückgegghlteLombarddarlehew 245000,00 »
Oktober 19581-9-03 » 161738-29 «

X

s

9. Zum Reserve-Fonds , »

«

57994«71 »

» November 151163,57 »« 70363,08 ,,- ,

"

10.« Ueberfchnßdes Reserve-Fonds«(anden —

«

»

.

»

- Dezember 131418,88 » ,

«

95502.71 .,

Kreis angeführt) n

s

18715,15. ,—, 1815·535,53 Je 1611230,97 Ja-
Us VerschiedeneAusgaben »(Berwaltungg- ,

,

Am Schlusse des Vorjahrez waren Sparkassens
«

Dostenec) «
«68303,42 -.,

«

bncher im Umlauf sz 9274 Stück
« -

«

Snnnna der Ansgaben NEM» Im Jahre »1904sindaltsssfertigt 1557 -

.-

Dfe Einnahmenbetragen 4683794,14 »

"

— —

v10831 Stück .

,

Mithin Bestand THE-W - Zurückgenommenwenden 1178
»

-

Es eefindeusichmithin urt. 1904 im umkan —9"··s"5-i3Sie ck.,

Hiervon-»entfallen
—

.
»



ä»
k.

2038 Stück mit Einlagen bis
«

60 Ja

«

·

» « über »

1358 » » » »
150 »

300
»

1610
-
« « « »

300 » .»«
2431 « » « «

600
» 3000

«

L627 « « « «13000 » 10000
»

6
» «" »

X

« 10000
»

9653 Stück. -

Es kommen im Durchschnitt auf eiuZSpartassenduch
745,24 Je.

Neska

Is-—

Die Nachweisnng über den stand eines jeden
Einlageu-Contos am 31. Dezember 1904 mit Hinzu-
rechnung der ersparten und dem Einlagekapital zuge-
fchriebenen Zinsen liegt im Lokal der Kreis-sparkasse
zur Einsicht der Einlegen aus.

s

« "

Der Vorstand dzkeeissngrkasse.»
. «;PZoliJzei-JV er o«rdunu"g,s

«- · »

.

,
.. deni s« -

Betriebs landwirtschaftlicher Maschinen innerhalb der

, Provinz Westpeeuszen..
Auf Grund des § 137 des Gesetzesüber die allgemeine

Landesuerwaltung vom 30. Juli 1883 irr-Verbindung mit den

§§ ss6, .12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung
vom 11. März 1850 wird hierdurch unter Zustimmung des

Wem-— n:«-i«-"M«««
«

F
»Is-

-

« is «
usw-M os-

THIIH ,:;

— Provinzialrats für den Umfang der Provinz Westpreußenver-

ordnet was folgt:
§ 1.

Landwirtschaftliche Maschinen, die durch Tiere oder durch
elementare Kräfte (Wind, Wasser, Dann-s- Gas, heißeLuft)
bewegt werden, müssen während des Betriebes in allen um-

gehenden Teilen, Rädern und Wellen, welche weniger als 2 m

vom Boden entfernt sind, derartig abgesperrt oder bedeckt sein,
daß die Bedienungsmannschastenund andere Personen bei ge-

wöhnlicherAufmerksamkeit nicht von den gehenden Werken er-

griffen werden können.

§ 2. -

Dieselbe Bestimmung gilt für die Räder der Göpelwerke,
szdie dazu gehörigenrotierenden Treibestangen (Leitungswellen)

« wühlen,verwendetwerden.

- ZEIWMU bei Dreschmaschinen

sowie für alle Uebertragungen und Kuppelungen, durch welche
die . GöpelwerleImit landwirtschaftlichen Maschinen in Ver- -

bindunggesetzt sind. .

. § 3. .

Die Vorschriften des § 1 finden keine Anwendung,
a. aus Dreschmaschinen,welche durch Dampfkraft ge-

trieben werdeii, -

.b. auf die Schwungräderder Häckselmaschinen,
a. auf Maschinen, die ihreslrbeit im Fuhren verrichten,
d. auf Lolomobilen,

s

.

e. auf die bereits der Vorschrift des § 120 Abs. 3 der

Reichsgewerbeordnung unterliegenden Maschinen zum
Betriebe von Molkereien, Spiritusdrennereieu,Stärke-

"

subtilen und Ziegeleien, sowie Wind- und Wassermühlen.
Dagegen gilt § 2 dieser Verordnung auch für die Göpel-

werte, welche zum Betriebe der vorstehend unter b und e auf-
geführten Maschinen, ausschließlichder «Wind- und Wasser-

- JE- »- 4-

umdas Ginfütterungslochfür
«

das Getreide sich tischartigerhöhteBrettersliichen befinden, auf
welchen sich Menschen zum Herbeischaffen der Garben zu be-

wegen haben, so ist das Einfütterungslochmit einer mindestens
15 am hohen Leiste oder mit einer Brettern-und von mindestens

-

— derselben Höhe zu umgeben.
«

I

Diese Vorschrift gilt für alle Dreschmaschinen,die durch
tierischeoder durch elementare Kräfte bewegt werden, sie findet
jedoch keine Anwendung auf Maschinenmit selbsttiitigerEin-

»legevorrichtung.,
«

"

,
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Ferner kann auch bei anderen Maschinen, die in Abs. I

dieses § geforderte Vorrichtung auf der Seite nach dem Stand-

plah des Garbeneinlegers hin fortbleiben, wenn dieser Stand-

platz sichin einem mindestens
2§5

am tiefen Bretterkasten befindet.
5.

Bei Häckselmafchinenist die zum Eis-schiebendes Strohes
dienende Rinne mit einer festen Bretterdertleidung soweit zu

versehen, daß man mit dem ausgestreckten lltm unter dieser
Verkleidng nicht bis an das Schneide-irrtder Maschine het-
anreichen kann. -

.

,

«
§ 6.

Alle Arbeiter, welche durch ihre Beschäftigungin die nu-

miitelbare Nähe gehender Maschine-teile (§ 1 uud 2) geführt
werden, müssenwährend der Arbeit eine an den Körper eng
anschließendeKleidung tragen.

Dies gilt auch für die weiblichen Arbeiter, soweit es

tunlich ist; jedenfalls müssenderen weite Kleider, insbesondere
an den unteren Teilen durch Bänder zusamutengehultenwerden-

§ 7.

Solange die treibende Kraft iu Tätigkeit ist, dürfen die

gehendenTeile einer landwirtschaftlichenMaschine irgend welcher
Art nur sou der mit der Leitung der Maschine betrauten

Person zum Zweck des Schmiereus und des Befühlens berührt
werden. (§ 8.)

-

Dasselbe gilt hinsichtlichder Göpelwerke.

Die landwirtschaftlichenMaschinen,einschließlichder deels
werte und die dazu gehörigenMotoren sind, stlunge die letzteren
auf die ersteren wirken, unter Aussicht zu sieben. sitt dieser
Aufsicht dürfeu nur erfahreue und zuverlässigePersonen be-

traut werden.
»

»

.

Persoueu unter 16 Jahren ist die Aufsicht über den

Betrieb der Maschine, sowie die Führung der elementaren

treibenden Kraft nicht anzuvertrauen.
§ 9. .

Die Fürsorge für die Beobachtung der obigen Be-

stimmungen wird verlangt:
. . von dem ersten Leiter des laudivirischastlichenBetriebes

eventl. von dessen Stellvertreter hinsichtlichder Ein-

richtung der Maschinen, hinsichtlich des Vorhanden-
seins der erforderlichen Schudvorrichtungen und hin-

. sichtlichder Befolgung des § 8;
b. im übrigen von dem Aufseher-.

Jst ein Aufseher nicht bestellt, so tritt überall die Ver-

antwortlichkeit des Betriebsleiters, "eventl. des Stellver-
treters ein. -

«

·

«

§ 10.

Die Inhaber der Maschinensind verpflichtet, Revisioneu
der Maschinen und ihres Betriebes durch die· staatlichen Auf-
sichtsorgane jederzeit zu gestatten. ,

"

v 1"1.
«

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnng werden mit

Geldstraer bis zu 30 Je belegt, an deren Stelle im Unver-

mdgenssalleeine entsprechendeHaststrafe tritt.

§ 12

Eine gleicheStrafe (§ n) trifft denjenigen, welcher-die
in dieser Verordnung vorgeschriebenenSchuhu-trichtungen vor-

sätzlich oder aus Fahrlässigieit während des Betriebes der

Maschine entfernt oder vernichtet. .

"

§ 13.

Vorstehende Polizei-Verordnung tritt mit dem l. August
dieses Jahres in Kraft.

Mit demselbenTage gelangen nachstehendeVerdrdnungenr
I. die Polizei - Verordnung des Regierungs - Präsidentenzu

»

Danzig vom 5. Dezember 1883, betreffend die Ver-

kleidng der Muschinenteile, insoweit sichdieseVerordnung
auf den Betrieb landwirtschaftlicherMaschinen bezieht,

2. die Polizei-Verordnung für den KreisMarienwerder be-



—

treffend die Sicherheitsvorrichtnngenbei den durch Roß-
wert bezw. Dampf-s nnd Wasseer betriebenen landwirt-

schaftlichenMaschinen vorn 28. September 1874, .

3- die Polizei-Ierordmtng ftr den Kreis Fluten-, betreffend
die Sicherheitsurrichtnngen bei den durch Roßwew bezw.
Dampf- nnd Wasser-kraft betriebenen landwirtschaftlichen
Maschinen dont U. Mai 1885, ,

—

4s Ue Polizei-Verordnung für den Kreis Grandenz über den

Betrieb landwirtschaftlicherMaschinen vom 15. Mai 1886,
5— die ans Besinnung von Givelwerken bezüglichePolizei-

Verordnnng fnr den Kreis Löban ooIn 18. Februar 1888,

insoweit sich die-selbeans die znm Betriebe landwirtschaft-
licher Maschinen dienenden Göpelwerlebezieht,

S- die Polizei-Verordnung snr den Kreis Di. Krone, betr.

die Sicherheitsvorrichinngen bei den durch Roßwerk bezw.-

Das-ps- nnd Wassermst betriebenen landwirtschaftlichen
Maschinenmn s. Februar 1889, -

iswie alle sonstigen str den Umfang der Provinz oder Teile

erselben erlassenen Polizei- Verordnungen-, Welche Mit dem

Jskalt dieser Verordnung in Widerspruchstehen, zur Aufhebung

Danzig, den 22. Rai 1890.

Der Oherpräsident. von Leipziger.

"Uarienbnrg, den 3. April 1905.

VorstehendePolizei-Verordnung wird hierdurch erneut
ZU öffentlichenKenntnis gebracht. .

Arg3. Bekanntmaehnng
Ieteeffenddie schonzeit der Fische im frischen nnd im

Mist-sen Hen-, sowie n- deu Wein-sec- uud Negat-
,

mändnngem .

l. Die Frihjahrsschonzrit im frischen nnd im knrischen
HIffe dauert vom I. Mai d. Js. morgens 6 Uhr bis zum
12—Juin d. Je. irrem e nor.

"

2. Während dieser Zeit dürfendie in meinen anderweit-en
dekanntmacimngenvom heutigen Tage einzeln ausgeführten
Stellen des ·"tnrischennnd des frischenHasses überhauptnicht
Vssischtwerden«

«

3. Mit Netzen welche mit der Strömung treiben (Treib-
UktzethGrundnetzen nsw.), sowie mit Netzen welche mit mehr-

fasheuWänden (sogenannte Lädering) versehen sind, darf
Wshrend der Frühjahrsschonzritspnichtgefischt werden. Eine

ssnahine hiervon macht nnr die gewöhnlicheKeitelfischerei
nicht die Stintteiteifischerei ans dem tierischen Hoffe. Dieselbe
iftxdort auch während dieser Zeit nnd zwar mit einer Maschero-
Iveite non 1,9 dm im siedet-teile, 1,6 ern-im Mittelrock nnd

.1-.3cm im Achter-gernversuchsweisen-ndunter dem Vorbehalten
MS jeder-zeitigenWiderrnss gestattet-.Das gleiche gilt für die

asf dein tierischenHasse gedränchlichenZiegenetze. »

—

«

— 4. Für die Negat- nnd Weichselmündnngen,die Inn-fer-
schs Late, den Tiegeslnßnnd Weichselhafslanalin den durch

«- Bekanntmachnngoo-m-2. November 1901 angegebenenGrenzen
— wird die Frühjahrsschenzeitauf die gleicheDaneriooin 1. Rai

« b- Js. morgens 6 Uhr bis zum 12. Juni d. Js. abends 6 Uhr)
· festgesetzt. ·

,

.

5. In den nd 4 bezeichnetenOewäfsernist währendder

Dauer der zieht-herripuzeit vie
.
nseeeung jeder ern von

«

»

ischereivon Donnerstag morgens til-ihr bis Montag morgens
I

s Uhr verboten. s

. Eine Ausnahme hiervon wird für die nnr zum Aelsang
bestimmtennnd geeigneten Geräte Genie, Säcke, Körbe;oder,

f

Weltt) gewährt, welche auch an den erwähntenTagen in
Web gesetztwerden können.

«
"

»

.

In den drei ersten Berti-gen jeder in die Frühjschtss
schVUiiektfallendenWoche, von sontag morgens 6LUhr be-

.CiUUsUdnnd Donnerstag morgens 6 Uhr fchließenddarf die

« Fischereibetrieben werden. sei seen-sag der Fischen-iist die

erwmbtks von Jan-geritten, deren Maschen in naßetnZu-
stande eine geringere Weite als 2,5- am haben, verboten. Bei

54 —
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Fanggerätem welche ausschließlichznne Fange von Aal be-
stimmt nnd geeignets;sind, wird wen einer Rindeftweite der
Maschen abgesehen.

6. Zuwiderhandlungengegen die in dieser Bekanntmachnng
veröffentlichtenVorschriften werden nach § 21 der Allerhdchsten
Verordnung vom S. August 1887, betreffend die Ausführung
des Fischereigesetesin der Provinz Oftprenßen,mit Geldstrafe
bis 150 Mark oder mit Haft bestraft. anleich tann ans
Sinziehnng der bei der Ausübung der Fischerei angewendeten
nnerlanbtem Fanggerüteerkannt werden.

-sibnigsberg, den 17. März 1905.

Der Regierungs-Präsident
Marienburg, den 10. April 1905.

VorstehendeBekanntmachnngwird hierdurchzur öffentlichen
Kenntnis gebracht.

«

Nr.4 Bekannstmachnng
betreffend die siir die Dauer der diesjährigenFriih-
jahrsschonzeit von der Besischnng ansznschließenden

Strecken des frischen Hasses.
Auf Grund des § 3 Nr. 4a in Verbindung § 7 Nr. 2

der AllerhöchstenVerordnung vom 8. August 1887, betreffend
die Ausführungdes Fischereigesetzesin der Provinz Ostprenßen
bestimme ich, daß die nachstehend ausgeführtenStrecken des-
frischen Hasses während der Frühjahrsfchonzeitdieses Jahres
vom 1. Mat, morgens 6 Uhr bis znm 12. Juni, abends
6 Uhr nicht befifcht werden dürfen:

1. der Holm zwischenKamstigoll nnd Lochstädtz
2. der Holm von Peyse bis Widitien; —

3. die Strecke von dem Stationshanse des Seetanals bei
Gr. Heydetrng innerhalb des Kanaldawms bis znm
Schonrevier arn Pregel;

4. der Holen im Gr. Holsteiner Winkel;
- 5. der Holne ans der südlichenSeite des Pregelsbis zu

dein sogenannten sößhacken nnd von da qner über die

Zucht
bei Haffstrom nach dem Kalgen’sehenJust-

an e;
6. der Halm von Hedessaldirug in seiner ganzen Lins-

dehnnng bis Wangit; .

7. der Haffteil von den Ortschaften Heyde-Weldbnrg,.Heydess
Ranken, Hochtrng nnd Hafestroni bis zu der Linie, welche
die Laichstelle am Wangitier Haken mit dem Bößhaien
in gerader Richtung verbindet, darf während der Früh-
jahrsschonzeitmit angaenen nicht befischtwerden;

, 8. der Holm vom Fedderaner Inhlensleß bis gegen Kahlholz;
o. das große Steinlager zwischenIahlholz nnd Balgaz

10. der Holm von Jollendorf bis znm Dorfe Lensnhnen;
Il. die Steine bei Lensnhnen5
12. der Holtr vorn dstlichen Ende des Büsterwaldes,genannt
»die hohle Grund« bis zum »großenUnsriß« bei Alt-
Pccssatge5

·

13. die Steine bei Alt-Passag»
—

14. der Holm von der südbstlichenGrenze des Fischschon
reviers

"

vor der Mündung des Passargeflnsses bis zum
Schonrebier an der Bande;

15. die Steine bei Rosenort;.
«

.

«

is. der Holm vom Schonreoier vor der Bandemiindnng bis

«

znsn Heiligensteim
«

"17. die Steine bei Frauenbnrg;
18. der Halm . von der sogenannten Tolkemitteerase bis

znm Schonrevierevor dem Elbingflnß; .

19. der Elbinger sogenannte Ostwintel in seiner ganzen
Ausdehnung;

"

20. der Holm des Glbinger sogenanntenWestwinkels in seiner
i

ganzen Ausdehnung bis Jungfer;
-21. der Holin des Stobbendorfer Winkels vom Insflnß der

Jnngfer’schenLake vorlängs der Binsen bei Grenzdors
bis znm Laichschonrevierebei Bodenwinieh



der Holmkvon der westlichenSeite des Laichschvntevkeks
bei Bodenwinkel vorlängs Zder NSHVUUAbei Lkep MW

Kahlberg vorbei, soweit derselbe reicht; »

die Strecke sitt-westlichder Linie Probenaner Haken-Lenzen

22.

23.

darf während der Frühjahrsschonzeitmit angarnen nicht«
befifcht werden; , -

der ganze Binsenbolm gegen Alt-Tief-
Nach § 21 der Eingang-B gedachten Verordnung bat der-

jenige, welcher ans einer der vorstehend ausgeführtenStrecken

während der Frühjabrzschonzeitfischt, eine Geldstrafe bis zu
150 oft oder entsprechendeHast zn gewärtigen;
Königkberg den 17. März 1905.

Der Regierungs-Präsident
Marienbnrg, den 10. April «19"05.

Vor-stehendeBekanntmachnng wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntnis gebracht.

«·

24.

Nr. 5.
«

Marienburg, den 7. April 1905.
x

. ann Zwecke der Erleichterung der Nachprüfung der

von den Schiedsmännern gemäß §11 des Westprenßischen
« .. 1 .

«

Milzbrandreglements vom M 1904 aufgestelltenReise-

kostenliqnidationen sindsdiese bei vorkommenden Fällen-von
den Jst-ständigenYArntZoorstehernmit folgender Bescheinignng
zu versehen:

»

«
.

»Die gescheheneAusführungvorstehender Reise sowie
die Richtigkeit der angegebenen Zeitdauer nnd Ent-

; fernnng-«wird bierwit bescheinigt Der zugezogene

Schiedgmann ist der dem Senchengehöft znnächst
, wohnende« -

"

.

—

,

Nr. S. Marienburg, den 10. April 1905.

Der Schuhmacher prrrtim Schiineberg in Marien-"

bnrgist fiire den Amtsbezirk Gnojnn zeene Amtsdtener
nnd Vollziehungsbeamten bestellt, bestätigtnnd vereidigt
worden.

«

.

-

Nr. 7. Marienburg,den 6. April 1905.

Ja dieseermmer findet im Kreisedie Prüfung der
vorjährigen topogenphischen Aufnahme statt.

Die von Seiten der KöniglichenLandesanfnnbinehiermit
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,

Nr. »9.

,
. —

.

Z
UT

Es

betrauten Offizieren und Beamten sind mit Art-weisen versehen,
welche die ihnen zu gewührendenhilseleiftnngen angeben.

Die Grundeigentiimer nnd Einsassen des Kreises werden

ersucht, den Ofsizieren nnd Beamten deine etwaigen Betreten
von Grundstückenpp. keine Schwierigkeiten zu bereitet-.

Nr. 8.
, Marienburg, den 6. April 1905.

f

Die Teichinenschnnbezirkelssh u. 13 iwerden wie folgt
geändert: .

1.- der Bezirk 1311 (TrichinenschenerNenbansiNentetchers
melde) besteht von jetzt ab ans den Ortschaften Ren-»

steicherwalde, Bierzebnbnbem Bestei, dem unteren Teile
von Barenbos bis einschließlichsum Gebde Indres nnd .

Nennuinsterbergbis znr Mitteltriit;«
. der Bezirk 131 (Trichinenschaner Otto Hannemann
Nenmünsterberg)besteht von fett ab and den Ortschaften
Bärwalde, Nenmünsterberg von der Ritteltrift ab, nnd
dem oberen Teile von Baarenbos bis zum GehöftAtti-res-

Die beteiligten Herren Gemeindevorsteher benustrage
ich, diese Bezirtsperänderungortsüblich. bekannt zu machen. «-

i

Marienburg, den 7. April 1905.
»

Der Herr Qberpreisident der Provinz Weftprenßen hat
dem Vorstande des WestprenßischenProvinziabVereins für .

Bienenzucht irr Zoppot die Genehmignni erteilt«daß im Monat

Angnst d. Js. in Danzig eine Perle-sung von bienenwiw

schaftlichen Geräten (sowie 2 Silbergegenftändewzu Gunsten
der bienenwirtschaftlichenAnsstellung in Dnnzig veranstaltet
wird nnd daß 10500 Lose znnr Preise von 0,50 oft für jedes
einzelne Lob in der Provinz Westprenßenausgegeben und ver-

i trieben werden.
»

I

Nrs 10, -

-

Marienburgden 8.»April 1905.

«

Die Schnivorstärtdedes Kreier erfrecheich, die Liqnidation
über Stellvertreter-schwer sowie über die Vergütung für
«Erteilnreg"»des Unter-nichts in weiblichen Handarbeitem soweit

«

zn diesen KostenStaatsbeibilsen zugesichertfind, bis 15. April -

einznreichen «
.

4

. szpåter eingehendeLiq
rücksichtigtwerden- —

.

nidetionen können nicht mehr be-

.,’
Druck boteQ Halb - Kurier-ebnen

,

·«


